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Eichhorns goldenes Militärjubiläum.
(Zum 1. April .)

„Sie sehen in mir von unglücklichsten Mann der ganzen
Armee " , so äußerte sich in den ersten Tagen des Monats
Au Aust 1914 ein in dem herrlichen Luftkurort Badenweiler
seiner langsamen Genesung entgegenharrender Kranker zu
seinem Freunde . Wie ein schwerer Seufzer rangelt sich diese
Worte dem kranken General von den Lippen , der durch einen
Beinbruch mit nachfolgender schwerer Lungenentzündung
an das Krankenbett gefesselt worden war und nun , während
auf den Schlachtfeldern in Ost und West die eisernen Wiirfel
fielen , seinem über alles geliebten Berus immer noch fern-
gehalten wurde . Es war Generäl von Eichhorn,  einer
der bedeutendsten Lehrmeister der deutschen Armee . Aber
auch für ihn sollte , ebenso wie in jener Zeit für Marschall
Hindenburg , bald der Tag des Wirkens kommen , wo feine
wiedererlangte Felddienstfähigkeit -ihm gestattete , sich dem
obersten Kriegsherrn zur Verfügung zu stellen . Eine
glänzende Laufbahn hatte er bereits hinter sich, als er Ende
1914, zunächst als Gast des 3. Armeekorps , da ein passendes
Kommando augenblicklich nicht frei war , ins Feld zog . Als
Achtzehnjähriger war er am 1. April 186  6 als Fahnen¬
junker in das 2. Garde -Regiment zu Fuß eingetrcten . .Im
Feldzug 1870 erwarb er sich das Eiserne Kreuz zweiter
.Äasse . Er machte damals die Belagerung von Straßburg
mit , hatte rühmlichen Anteil an der entscheidenden Abwehr
des feindlichen Ausfalles am 2. September uud beteiligte
sich nachher auch an der Belagerung von Paris . 1876 nmrde
der damalige Premierleutnant zum Großen Generalftab
kommandiert . 1877 bis 1879 sehen wir ihn als Halft)ttnann
und Adjutant der 60. Infanteriebrigade , damals in Metz.
Dann kam er zu seinem Regiment zurück , dessen 12. Kom-
paguie er bis 1883 befehligte . Seine große Begabung führte
ihn zu immer höheren Ehrenstetten empor , bis er am 1. Mai
1904 zum Kommandierenden General des 18. Armeekorps
in Frankfurt a . M . ernannt wurde . 1913 wurde er General¬
oberst und Generaliuspekteur der neuen 7. Armeeinspektion
in Saarbrücken . In den letzten Tagen des Januar 1915
wurde er zum Oberkoinmandierenden der 10. Armee ernannt.

In frischer Erinnerung stehen noch seine Verdienste um
den siegreichen Verlauf der W i u t >e r f d) l a d) t in M a
suren,  um den Siegeszug von der Grenze bis weit in
Feindesland , bis zuni Einzug in Wilna . Ausdrücklich er¬
wähnte ein amtlicher Tagesbericht über die Masuvenschlacht,
daß die von Hindenburg „mit alter Meisterschaft geleiteten
Operationen von Generaloberst von Eichhoru und General
der Infanterie von Below in glänzender Weise durch ge führt"
wurden . Der Kaiser , der die strategischen Fähigkeiten des
Generals von Eichhoru stets besonders hoch einschätzte , hat
dem ausgezeichneten Feldherrn den Orden Pour le merite
CKowno) und das Eichenlaub zum Orden Ponr le merito

üWilna ) verliehen . Den schwarzen Adlerorden hat er bereits
«rm 1. Januar 1912 erhalten . Dabei ist dieser Mann der
'kriegerischen Erfolge durchaus kein einseitiger Militär , er
,besitzt , ein würdiger Enkel des Philosophen Schelling , eine
universale Bildung , die durch sein besonderes Interesse
für die Klassiker und die moderne Literatur eine persönliche
Richtung erhält . Wer ihn je an festlicher Tafel als Redner
hörte , bezeugt gern , daß es ein großer Genuß ist , ihm zu
-lauschen . Mit dieser vielseitigen geistigen Regsamkeit vereint
sich eine Herzensgüte , die atte zu ihm hinzieht , die mit ihm
in Berührung kommen . Man darf hoffen , daß es dem be¬
deutenden Feldperrn , dem bewährten Mitarbeiter Hinden-
burgS , noch lange vergönnt sein wird , mü derselben Frische
und Elastizität unter uns zu weilen , die ihn heute ans-
zeichnen!

hessische Erste llammer.
Darmftadt,  31 . März.

Am Regiernngstisch : Staalsminister Dr . v. Ewald,  Mi¬
nister des Innern v. Hombergk,  Präsident Dr . Becker,
Staatsrcrt Süffert,  Ministerialräte.

Präsident Fürst Solms - Hohensvlms - Lich  eröffnet
die Sitzung um 10V? Uhr.

Die Kammer genehmigt zuerst das vom Bureau der Kcunmer
festgestellte Danktelegramm an den Großherzig , welches lautet:

„Ew . Kgl. Hoheit dankt die Erste Kammer allernntettänigst für
die gnädigsten Grüße aus dem Felde.

Mit Stolz und Freude haben wir Ew. Kgl. Hoheit Mitteilung
über die glanzvollen Leistungen unserer hessischenTruppen ent-
gegengenommen. Wie sie draußen süm Felde Mr das geliebte deutsche
Vaterland ihr Bestes hergeben, so versichern wir Ew. Kgl. Hoheit,
auch zu Hause in treuester Pflichterfüllung und Gewissenhaftigkeit
mit zu raten und zu taten zn unseres Vaterlandes Nutzen und
Segen ."

Das Haus setzt darauf die
Beratung des Staatsvoranschlags

fort . Der Präsident verliest zunächst einen neuen Antrag des Aus¬
schusses zn Kap. 23 . Ter Llntrag lautet:

1. In Uebereinstimmmrg mit der Zwecken Kammer Grosch.
Regierung zu ersuchen, die Trennung der Arbettsgebiete der Mini-
sterialabteilung für Landwirtschaft, Handel und Gewerbe zu voll¬
ziehen, die Geschäfte eines neuen Ministerialrats jedoch bis zum
ersten Friedensvorcmschlag provisorisch verwalten zu lassen.

2. Großh . Negierung zn ersuchen, mit Rücksickst aus die vorge¬
sehene Teilung der Arbeitsgebiete der Ministeriälabteillmg für
Landwirtschaft, Handel und Gewerbe den Vcreinsachungsausschuß
tunlichst bald zn berufen, um zu beraten , in welcher Weise durch
Zusammenlegungen und cmdere Zuteilung von Referaten inner¬
halb der Ministerien Ersparimgen eintreten könnten.

3. Unter Abänderung der Zahl der Ministerialräte ans vier
Und der Hilfsarbeiter auf sechs (unter Berücksichtigungdes bei Ka¬
pitel 73 bewckligten Staats kommisscrrs bei der Zenttalkassc der
hessischen landwirtschaftlichen Genossen schäften) 14 001 Mart in
.Einnahme und 362 018 Mark in Älusgabe zn bewilligen.

Minister v. Hombergk  gibt hierzu die Erllärung , daß die
Regierung nrit diesem Anttag einverstanden sei. Ter Antrag ge¬
langt alsdann zur Annahme.

Das Hauptkapckel 10 behandelt den Etat des Ministers
der Finanzen.  Die Kap. 09—103 werden debattelos geneh¬
migt . Bei Kap. 104, Brücken und Ueberfahtten , bringt

Frhr . Hehl zu Herrnsheim,  Erz ., eine Beschwerde der
Gemeinde Stockstadt a. Rh . zur Sprache, in welcher über die Ver-
schLammung des dottigen Rheinlanfs Klage geführt und uni Ab¬
hilfe ersucht wird. Ministerialrat Dr . Kratz entgegnet, die Re¬
gierung - sei schon seit längerer Zeit mck eurer Prüfung der Sache
beschäftigt, sie habe auch bereits eckr Projekt darüber ausgearbeitet,
durch welches die Nachteile für die Gemeinde Stoctstadt behoben

' werden würden.

Frhr . Hehl zu Herrnsheim,  Exz ., dankt für die Mck-
leckung und bittet uin baldige Ausführung der Maßnahme.

t Das Kapitel wird darauf bewilligt , ebenso die folgende bis
116,e r häl tnis zum Reick.

Staatsminister Dr . v. Ewald  erklärt zu diesem Kapitel , daß
die Regierung dem von der Zwecken Kammer angenommenen An¬
trags Tr . Osaim aus Nichtzulassung auswärtiger Vertreter am
Großh . Hofe nicht zustimmen könne. Die Regierung halle den
Zeitpunkt noch nickt für gekommen, diese Frage zu entscheiden.
Es seien in Deutschland 16 fremdländische Vertreter vocl>andeir.
Tie englische Gesandtschaft in Hessen bestehe schon seit dem Jahre
l847 ^ und war anfangs mit dem Deutschen Bund und dem Sitz
in Frankfurt verknüpft. Tie russische Vertretung wurde schon
1838 errichtet und ist seit 1890 mit einem Ministerresidenten
besetzt. Es müsse doch zunächst abgewarret werden, ob nach dem.
Kriege die englische oder russische Regierung uod) den Wunsch
zu erkennen geben iverdcn, durch eine Gesandtschaft vertreten zu
sein. Man könne vorerst noch gar nicht übersehen, wie sich nach
dem Kriege die Verhältnisse gestalte werden. Bei Durchführung
des Antrags ' Tr . Osann ivurde die Regierung , selbst wenn alle
anderen 15 auswärtigen Gesandtschaften wieder eingeführt würden,
nicht in der Lage sein, auch die 16. wieder einzufühvcn.

Gras zu Stvlbcrg - Roßla  schließt sich diesen Ausfüh¬
rungen an, da man die rnmmenbc Ordnung der Verhältnisse:
nicht übersehen könne.

Frhr . Hehl zu Herrnsheim  Erz . bittet , dein Anlrag
des Ausschusses zuzustimmen, der denl Antrag Tr . Osann nur
unter der Voraussetzung zustimmt, daß auch bei den anderen
Bundesstaaten eine Beschränkung in der diplomatischen Vertretung
cintritt . Mit der Annahme des' Ausschußantrags werde die Stel¬
lung der Regierung nicht vvHndiziett . Es wird auch Sache des
Reiches fein, zu . entscheiden, ob es noch länger von Gesandten
solcher Länder sich vertreten lassen will , die das deutsche Volk
auszuhungern trachteten.

Staatsniinister Dr . v. Ewald  bemerkt , daß nach seiner Aus-
sassung auch durch die Fassung des Ausschußantrages die freie
Entschließung der Regierung immerhin präjudiziert werde.

Frh . H e Yl z u Herr n shei  m >Exz. lenkt alsdann die Aus-
merksamkeil der Regierung aus die Beschlußfassung der Reichs¬
tagskommission über die Abänderung des Verein ge'etzes uird bittet,
den hessischenVertreter im Bundesrat zu beauftragen , dieser Ab¬
änderung nicht zuzustimmcn. Es hrndelt sich um die Bestimmung
über jugendliche Arbeiter u . a . nt . 9!ach. den Beschlüssen der Kom¬
mission würde die nächste Konsequenz sein, daß in allen Berufs¬
vereinen jugendlicher Arbeiter zugelassen würden, die bisher davon
ausgeschlossen waren . Mit dem Eilckritt jugendliaicr Ar¬
beiter von 18 Jahren würde aber eine scharfe Agitation eintreten
und Gegensätze in den Bernfsoereinen hervorgerufen ' werden.
Die Berufsvereine haben sich aber mit diesem Beschluß des Aus¬
schusses noch nicht einverstanden erklätt , sondern auch rwch die
Zulassung der jugendlichen 'Arbeiter auf dem Lande, Dienstboten
u. a., man habe also gleich die ganze Hand nehmen wollen. Ganz
verkehrt sei auch der Beschluß des Ausschusses über die Zuge¬
ständnisse betteffs der polnischen und französischen Sprache . Die
in Berlin geinachten Zugeständnisse gehen von der Ansicht aus,
daß Wan in Rücksichtauf eine gewisse veränderte Haltung solche
Zugeständnisse mack>en müsse. Diese haben aber diejenigen, für
die sie bestimmt sind, verletzt und die andern iiidjt befriedigt.
Selbst in der demokratischen Scksiwei; geht Man nickt so Ivcit,
wie es der genannte Ausschuß getan habe. Mail sollte in der
Jetztzeit mit allen derarttgen Maßnahnren warten . Die draußen
ckn Felde stehenden Truppen bildeten eine einzige große Kette,
und inan dürfe erwarten , daß sie auch bei der Neuorientierung
der deutschen innereil Politik eiü Wott mitzusprechen haben.

Geh. Rat Pros . Dr . Leist erllätt , daß er sich nach seiner
Kenntnis der Verhältnisse den Darlegungen des Herrn Vor¬
redners nur vollkomuren anschließen könne. So schwierigeFragen,
wie die von dem Reichstagsanssckmsscbehandelten, sollten im der
jetzigen Kriegs zeit überihanpt nicht beanckuottet werdvn.

Frhr . Hepl zu Herrnsheim  Exz . betont noch, es handle
sich darum , daß ein Ausnahmegesetz gemacht lverden soll ftir
diejenigen Vereine , die nicht Bernssvererne sind. Durch diese
Beschlüsse des Ausschusses werde eine gleichmäßige gereckste Hand¬
habung des Bereinsgesetzes verlassen.

Das Kapitel ivird daraus nach denr Ausschußantrag geneh¬
migt . ebenso die Jcestkapitel des Verwaltungsetats . Die Kap-ckel
des Vermvgensteils werden gleichfalls ohne ')lussprache angenom¬
men imd das Fil '.anzgesetz nach den Beschlüsseil der Zweiten
Kamnrcr angelwmmen . Es folgt nun die Berattnlg der übrigen
Regierungsvorlagen . Die Regierungs -Vorlage betr. den Gelände-
ankauf für die Larrdes-Heit- und Pflegeanstolt Alzey  wird geneh¬
migt , desgleichen die Vorlage über die Lief?rimg von Futtern
schrot und sonstigen Futtermitteln zum Abschluß vou Schweine-
mastverträgen . Tie Regierungsvorlage betr . die Anstellung der
Volksschullehrer wird vom Geh.-Rat Prof . Koch kurz begründet
imd nach einigen Ausführungen des Staatsrates Süffert
genehmigt.

Tie Beschlüsse der Zweiten Kammer über Maßnahmen
zur Volksernährung  und andere wirtschastliche Fragen aus
Anlaß des Krieges werden zur Kenntnis genommen.

Nackdera noch durch den Schriftführer der Voranschlag über die
Ausgabebedürsnisse der Ersten Kammer im Rechnungsjahre 1916
zum Vottrag gebracht und genehmigt worden ist, ist die Tages¬
ordnung erledigt.

Es tritt darnach eine kurze Pause ein. Nach Wiedevausnahme
der Sitzung teilt der Präsident mit, daß die Zweite Kammer dein
neuen Antrag des Hauses zu Kapitel 23 beigetteten sei, beim
Kapitel 38 jedock) aus ihren Antrag in Betreff des Anttags Münch
über die Kriegsprimaner beharre.

Ta weitere Beratungsgegenstände nicht dorliegcn, vettagt der
Präsident das Hans mrs imbestimmte Zeft . Schluß der Sitzunq
12V2 Uhr.

Hessische Zweite Uammer.
Darm stadt,  31 . März.

Am Regieruilgskische: Staatsrccke Süffert und Höl-
zinger,  später Staatsmiurster Dr . v. Ewald,  Geh . Ober-
fiiranzral Dr . Roh de u. a.

Präsident Köhler  eröffnet die Sitzung Um 11.30 Uhr.
Als erster Gegenstand der Tagesordirnng stehen Rückäuße-

rungcn der Ersten Kammer.
Ter Vorsitzende des Finanzausschli.sses, Dr . Osann (natl .)

berichtet über die Anträge dos Ausschusses und teilt mit , daß
mir noch Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf zwei Anttäge
mit der Ersten Kammer bestehen. Die erste beziehe sich: aus Kap. 23
(vergl. den Bericht über die Sitzung der Ersten Kammer). Hierin
empfehle der Ausschuß Beitrckt zum Bc'schlnssc des anderem Hauses.
Die Kummer beschließt demgemäß, ölcgenüber dem abweichenden
Beschluß der Ersten Kammer zn Kapckel 38, Gymnasien nsw.,
hinsichtlich der Lusainmenlegung der Darmstädtcr Gymnasium und
des Lkntrags Münck) beanlragt der Ausschuß dagegen, bei dem
früheren Beschlüssezn verhorren . (BeifallO

?lbg. Münch (natl .) rechtfertigt nochrnials eingehend feilten
Anttag betreffs der Kriegsprimauer

Staatsrat Süffert  erklätt , er könne nicht finden, daß den
Kriegsprimanern ttwas ' Unrechtes gesckiohl', da chnon berecks \ Jahre
geschenkt worden sei. Eine Bes-ohnnmg aut einem ganz anderen

Gebiete mÄssc er ablehneu. Am Nachweis der wissensck-astlichen
Reife für die Universität müsse man unbedingt festhalten. Das
schließe jedoch nicht aus , daß besondere Verhältnisse gebührend¬
berücksichtigt würden . Dazu kommt das Vorbild Preußens , von
dem wir in dieser Sache abhängig seien.

Abg. Molt Han (Ztt .) bedauert, daß Hessen nicht die .Kon¬
zessionen machen wolle, die Bayern gemacht l>abe. Auch beklage
er die ablehnende Haltung der Regicrrmg zur Zusammenlegung
der Tarmstädter Gymnasien . Die Erste Kammer sei diesmal
wenigstens den Wünschen der Zweiten Kammer in gewissem Sinn
entgegengekommen. Er bitte um Beharrung aus 'dem gefaßten
Beschlüsse, namentlich mit Rücksicht aus die Vereinfachung der
Staatsverwaltung.

Staatsrat Süffert  bestreitet , daß die Regierung sich völlig
ablehnend verhalte , sie halte nur den gegenwärtigen Augenblick
noch nicht für geeignet. Es handle sich darum , einer Legenden-,
bildung cntgegenzntteteu.

Abg. Adelung (Soz .) ist der Meinung , daß man die
Kriegsprimaner ja nicht belohnen wolle, sondern man wolle sie
bloß vor einem Nachteil bewahren. Den ablehnenden Standpunkt
der Regierung begreife er nicht.

Abg. Tr . Osann (natl .) unterstützt diese Ausführungen und
betont das Vorgehen der anderen süddeutschenStaaten . ^

Staatsrat Süffert  antwortet den, Redner , wobei er zugibt,
daß Bayern und Württemberg Zugeständnisse gemacht hätten,
jcdock betont, daß diese Staaten ihre Auffassung noch einmal
nachprüfen wollen.

Abg. .Urstadt (Frcis .) tritt für den Ausschuß«nttag und
den Anttag Münch ein.

Abg. v. Brentano  lZtr .) nnterstteicht für seckrc Partei , das-
sie jedes Wott des Abg. Acünch unterschreibe. Leider fehle es an
jedem Entgegenkommen der Regierimg . Im weckeren wendet sich
Redner gegen verschiedene Äcußerungen des Regckrungsvettre-
ters , der insofern inkonsequent sei, als er allerlei AusnalMen
nrachen wolle. Das beweise eben die Unhaltbarkeit des Recfterungs-
standpnnktes. Man solle sich nicht an das preußische Vorbild llam-
mern̂ sondern bedenken, daß wir ein selbständiger Staat sind.

Staatsrat S tt f fer t weist jede Unterstellung, als ob die Regie¬
rung von andern als sachlichenGründen ausgehe, mck Entschieden¬
heit zurück.

Darauf )mrd der Ansschußanttag auf Beharrung bei dem
früheren Beschluß des Hauses einstimmig angenommen.

Es gelangt nun die Regierungsantwort zur Weinstener
zur Beratung.

Abg. wtolthau (Ztr .) bemerkt, daß verschiedene Zeckmigen
wieder das Gespenst der Reichsweinsteuer vorgebracht hätten . Er
freue sich über die 'Antwort der Regierung , wünsche -aber auch
ihren entschlossenen Widerstand gegen derattige Projekte , welclw
die rbeiuhessischonInteressen aufs schwerste schädigen würden.

. 'Abg. Adelung (^ -oz .) ryrterstützt diese Ausführungen,
möchte jedoch den Redner auf die Folgen der Berlveigerung
direkter Reichssteneru aufmerksam mack)en.

.Hierzu sprechen noch die Äbgg. Calman (natl .), Korcll-
Ingelheim (Fveiß), letzterer im Sinne Adelungs.

Molt Han >Zentr .) crllärt , daß die Weinsteuer ltt >iglich
als Sondersteuer auf den Weinbau zurückweisc.

9!ach weiteren Bemerkungen des Abg. Ulrich  wird der
Gegenstand verlassen.

Es folgt die Besprechumgder Regicrungsantwort aus die Au-
ftage Heerdt - Henrich,  betreffend Schadenersatz für
Bombenwürfe von Fliegern.

Abg. Henrich, (Freis .) dankt für die Regierungsantwort,
die von einer Wertentschäöiguv.g spricht. Leider sei es zweifelhaft,
ob ein Reick-sgesetz über diesen Gegenstand kommen werde.

Damit ist die Bespreck)ung erledigt.
Präsident Köhler  schließt darauf die Frühjahrstagung mit

folgender Ansprache:
Meine Herren ! Wir sind am Ende unserer diesmaligen Ta-

gnng angelangt . Es ist uns gelungen, trotz mancknr Sck>wierig-
keiten, die zweifellos beslanden, den Voranschlag für das kommende
Rechnungsjahr noch rechtzeitig fertigzustellen. Ich möchte nicht
unterlassen, meiner ganz besonderen Freude über die Einmütig¬
keit Ausdruck zn geben, mit der die sämtlichen .Herren aus allen
Seiten des Hauses an dieser Aufgabe gearbeitet haben. Ich möchte
dabei der Hoffnung Ausdruck geben, daß diese Eimnüttgkeit sich
bis zu einem gewissen Teile auch in die Friedenszeit hinaus rctteu
lassen möchte. Ich glaube, gernde die Verhandlungen der letzten
Tage hier im Hanse haben zum gegenseitigen Verstehen der ver¬
schiedenenParteittchtungen sehr wesentlich beigcttagen . die gegen¬
seitige Dichtungund das gegenseitige Verstehen frrrrn dadurch selbst¬
verständlich nur gewinnen , und unsere gemeinschaftliche Arbeit
kann daraus nur den größten Nutzen ziehen.

Meine Herren ! Wenn wir heute auscinandergehen für mehrere
Wochen oder Monate , so ist cs selbstverständlich, daß loir zunächst
der Lage des Weltkriegs gedenken. Wir gehen auseinander mit
der festen Zuversicht, daß, lvenn auch langsam , trotzdem mit allem
Nachdruck und Erfolg unsere Waffen gegen den Feind gefüllt
werden, welche Waffe eS auch sein mag, und daß der Erfolg sicher
auf unserer Seite sein lvird. Daß das deutsche Volk aus eine
schwere Probe der Ostdickd gestellt wird, ist ja außer Zweistl:
aber wenn wir das Ziel und das Ende nckt solcher Bestimmtheit
vorauszusehen vermögen und unserer .Heeresführung in jeder Hin¬
sicht das höchste Vertrauen entgegenbttngen dürfen, so soll es
bei uns an Geduld nicht fehlen. Schwiettg hat sich ja die wirt¬
schaftliche Seite unserer Mrmpfes gestaltet, uud ick nröchtc Sic
alle, meine Herren Kollegen, wenn Sie ietzt auseinandergehen,
bitten , daß Sie in Ihren 'Kreisen als Wgeordnete mit allem
Nachdruck darauf hinwirken mrd mithelfen, daß diese wirttck.Et¬
lichen Härten mrd Schwierigkeiten überlvnirden werden. Es ist
kein Zweifel, meine Herren , daß sie in einzelnen Kreisen unseres
Volkes härter empfunden werden als in anderen und ich möckte
Sie bitten , mitzuwirken, daß hier der gerechte Ausgleich geschieht,
damit alle Teile , unseres Volkes, gettagen von der Zuversicht und
Tüchtigkeit und der Zielsich>ei4iieiL und der Sieg es siche rheit unseres
Heeres, auch im Inlande in den wittsckaftlick-en Bedürfnissen
und Fragen die Geduld und die Ausdauer zeigen, die unsere braven
Truppen vor dem Feinde in gmadezn großartiger Weise beseelt.
(Bravo !': Ich möchte Sie bitten , meine Joerrcn, in diesem Sinne in
Ihren Kreisen zu wirken mit der ganzeIi >ttaft und mit dem ganzen
Nachdruck, auf den Sie als erwählte Vertreter des Bold ' , einen
Anspruch haben, da Sie ein Recht darauf haben, daß man ans
Ihre Sttmmc in solch schweren Zeiten hört . Ich möchte hoffen
und loünscheu, daß Ihre Arbeit von recht gutem Erfolge zum
Nutzen unseres Hessenlandes wie unseres ganzen deutschen Volkes
in dieser schweren Zeit getragen sein möchte. Und somit schließe
ich die Sitzung . (Bravo !)

Schluß der Sitzung gegen 1 Uhr.

Spielplan der SieLener Stadttheaterr.
Direktion : Hermann Steingoetter.

Sonntag , den 2. April , nachmittags 8' A? Uhr , bei Vollspreisen;
„Der Juxbaron ." Ende 6 lllu\ Abende 77 Uhr, bei kleinen
Preisen : „Loqierbesuch." ONeuhett!) Schivank in drei Akten von
Fritz Friedmann -Fredericb. Ende gegen 93£ Uhr. Montag , den
3. April , abends 3 llhr , bei gewöhnlichenPreisen : Gesaint-Gastspicl
von Maximlls Ren «̂ . Königlich Sächsischer Hoischaltspieler mit
Ensemble : „Frieden im Krieg." (Nenheil !) VicitereL ans ernücr.



Zeit, 3 Akte von Alwin m;d Roll Römer. Ende 10'/, Uhr. Diens¬
tag, den 4. April, abends 8 Uhr, bei kleinen Preisen, Gutscheine
herben Gültigkeit: „Der Gatte des Fräuleins.* Ende 10'/, Uhr
Freitag, den 7. April, abends 8 Uhr, bei Bolkspreisen: „Wie cinft
tm Mai." Ende 10'/, Uhr. Sonnlag, den 9. April, nachmittags
37, Uhr, bei Volkspreisen: „Das Glücksmädel." Ende gegen
B Uhr. Abends 7'/, Uhr, bei kleinen Preisen: „Der Gatte des
Fräuleins." Ende 10 Uhr.

spielplan der vereinigten frankfurter Stadttheater.
Opernhaus.

Sonntag , den 2. April, nachmittags31L Uhr: „Martha." Abends
7 Uhr: Zum ersten Male : „Die Kaiserin." Operette in 3 Akten
von Leo Fall. Montag, den3. April, geschlossen(3. Rühl-Vereins-

^Konzert). Dienstag, den 4. April, abends 7 Uhr: „Violetta."
jMittwoch, den5. April, abends71/, Uhr. unter musikalischer Leitung
des KomponistenPros. Dr. Hans Pfitzner: „Der arme Heinrich."
Donnerstag, den 6. April, abeiids 7 Uhr: „Die Kaiserin." Frei¬
tag, den 7. April , geschlossen(12. Muftuins - Konzert.) Sams¬
tag, den 8. April, abeiids 7 Uhr: „Amelia oder Ein Masken
ball/ Sonntag, d̂en 9. April, nachinitags Uhr: „Poleublut."
Abends 7 Uhr: „Figaros Hochzeit." Atontag, den 10. April, abends
7'/, Uhr: „Hofsmanns Erzählungen."

Schauspiel Haus.
Sonntag, den 2. dlpril, nachmittags 37?Uhr: Zweiter Oesterr.

Autorenabend: „Der Tor und der Tod." Hieralls: „Der Puppen-
Spieler." Tann : „Trollbadour." Znm Schluß: „Schölle Seelen."

Abends 7' . Uhr: „Der Kaufmann von Venedig." Montag, den
3. April, abends7'/, Uhr: „Nosmersholm." Dienstag, den4 . Apr;l,
abends 77, Uhr: „Goldfische." Mittwoch, den 5. April, abends
71', Uhr: „Als ich noch im Flügelkleide." Donnerstag, den 6. April,

n 7. April, abeiids 77, Uhr: Zum büjähr.geschlossen. Freitag, den
Dienstjubiläum H i n de n b u r g s : A,r Hindenbnrq. Gedicht, ge¬
sprochen von Herrn Janssen. Hierauf: „Die Quitzows." Samstag,
den 8. April, abends 77, Uhr: „Goldfische." Sonntag, ben9. 3lpril,
nachinittags 3 Uhr: „Was werdeii die Leute sageii!" Abends
67- Uhr: „Faust." Der Tragödie erster Teil in 6 Akten von
Goethe. Montag, ben 10. April, abends 77, Uhr: „Die Zier¬
puppen." Hierans: „Ter eiilgebildeteKrailke."

Meteorologische Beobachtungen der Station Gietzen.
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Universität Frankfurt1 1.
Das Vorlesungsverzeichnis für das am 26. April

beginnende Sommer -Sesiester ist erschienen und wird
auf Verlangen vom Sekretariat (Jordanstraße 17) unent¬
geltlich zugesandt [1235 ss

Für Rheumatiker und Neuralgieleidendc
Jahrelange Schmerzen waren in 3Tagcu verschivunden.

Herr E. Kelch. Hagen, schreibt: „Ich leide schon seil Jahren an
Nheumatismus und Blasenleiden und konnte vor lauter Schmerzen
kaum noch auftreten. Da ich rnir schon öfter alle möglichenMittel
hatte komnien lassen, welche oft sehr teuer waren und rein gar
nichts geholfen hatten, kaufte ich mir eine PackungTogal, denn
ich sagte nur: „lvenn es nicht Hilst, dann ist nicht viel verloren.
Das Resultat ivar so überraschend, das; ich es selbst tnum glauben
konnte. Schon iiach dem Gebrauch von 2 Tabletten lonme ich
gehen und a,n nächsten Morgen konnte ich wie seit langen Jahren
frei unö unbehindert auftreten. Heute, am dritten Tage, fühle
ich mich am ganzen Körper trotz des miserablen Wetters io ivohi.
das; es eine Freude ist. Ich kann daher Togal allen Leidensge¬
fährten sehr ivarm empfehlen." Aehnliche Erfahrungen und noch
überraschendere Erfolge erzielten viele andere, welche Togal nicht
nur bei Rheumatismus, sondern auch bei Kopfschmerzen. Hcren-
schuß, Ischias, Schmerzen in den Gelenken, sowie bei Influenza
gebrauchten. Alle ApothekenführenT 0 g a ! - T a b l e t t e n.
Best . : A id . acct . salic . Chinin . Mg . Li . (262ÖSS

Vekarmtmachung
Nr. V. I. 2354/1 . 16. K. R. A..

betreffend Vsschlagnahme und Vestünds-
erhebung vsn Altgummi, Gummiabfällen

und Aegeneraten.
Vom 1. April 1916.

\  Nachstehende Bekanntmachungivird hiermit auf Erfuckien des
.'KöniglichenKriegsnrinistc rinms mit dem Bemerkenzur allgcmcknen
!Kenntnis gebracht, das; jede Ziurüderliandlunggegen die Bcsd-'.ag-
nahm-everordnungaus Grund der Bekaiultmachimgüber die Sich.n--

I stelllmg von Kriegsbedarf vom 24. Funi 1915 (Reichs-Gefttzbl.
IS . 357) in Verbindung mit den Grgänzimgŝ Betanntmachnngen
' vom 9 . -Oktober 1915 (Reichs-Ge fttzül. S . 64.5) und 25. November

1915 (Reichs -Gefttzbl . S . 778 ) * ) und jede Zuwiderhandlung gegen
"die Vorschriften, betreffend Bestandserlnbustgund Lagerbuchführung
ans Grund der Besannnuachung über Vorratserhebungen vom
2. Februar 1915 (Neichs-Gefttzbl. S . 54) in Verbindung mit den
Bekanntmachungerrvorn 3. September 1915 iReichs-Gesetzblatt
S . 549 ) und vom. 21. Oktober1915 (ReickM-Gefttzbl. S . 684>
'bestraft wird, soweit nicht nach allgemeineit Strafgesetzen höhere
Strafen verwirktsind.

§ 1.
Inkrafttreten der Bekanntmachung.

f a ) Tie Bekanntmachungtritt mit Beginn des 1. April 1916
in Kraft.

b) Mit derrl Inkrafttreten dieser Bekanntmachungrverden die
Bekanntmachung. betreffendBeiaudserhebung und Beschlagnahme

-rwn Kautschuk(Gummi!, Guttapercha, Balata und Asbest sowie
von Halb- und Fertigsabrirater» bei Verwendung dieser Rohstoffe

iNr . V . I. !663/6 . 15. K. R. A. vom 24. Juli 1915 für die Klassen
9—23 einschließlich sowie die erste Nachtrags-Bekanntmachung
hierzu ?dr. B . I. 1612/8 . 15. K. R. A. vom 17. September 1915
cruigehoben: für die übrigen Klaffen bleiben die bisherigen Vor¬
schriften bestehen. \8 9

Don der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
Bon dieser Bekanntmachung norden sämtliche Vorräte der

nachsteltend aufgeführten Klassen einerlei, ob Vorräte einer, nwh-
rcrcr oder sämtlicherKlassen vorhanden sind) betroffen, mit Aus-
lmbmc der in § 8 genannten Mindcstmengcn.

Altgummi und G u m mi a bfäl l e (im ganzen
-oder zerkleinert ).

Ausgenontmen sind Gegenstände, die fiefr noch im Gebrauch
Hcnnden, solange sie nicht zum Verkauf gest-ellt sind.

Klasse 9 a Autoreifen mit Nieten,
„ 9d Autoreifen und Gnmmiprotektore(stoffrei) ohne Niete,
„ 9 c Kraftsahrra ddccken, ^
„ 9 (1 Aeroplandecken,
„ 9 0 Autoivnlste,
„ 91 'Aulo-Gnmmiprotektore, breit (10 ein und mehr) mit

Nieten,
9 s  Auto - Gnmmiprotektore, schmal (unter 10 em) mit

Nieten.
„ 9ft vulkanisiertes Auto lei neu,
„ 9i Ballonstoffe, Mastenstofse, Acropl-anstvsse,
,, 10 Vollreifen mit Stahlband, -
„ 11a Vollreifen, frei rou Eisen "und Hartgummi?
„ 1 1b Kutschwag4;reisen.
„ 12 a Fahrradjuftichläuche, schwimmend(iveich),
„ 12 b a a11 rab(u'1/chLäuchc1 hart),
„ 13 a Autoluftschläuchelvveich), .
„ 13b Autoluftschlänche hart).
„ 14 a Fal .cradinftschläuche, nicht schivintutend,
„ 11b leichteWeich gununi-Abs alle ohne Einlage bis 1,.- spez.,
„ 15 a Faiirraddecten(wcich),
„ 1.5 b Fabrradwülsic,
„ 16a Gummiavftlle, schwimmlend(weich),
„ 1<>b (Kuntwiabfälle krustig),
„ 16 e Gummiiäd'uabfälle ttvcich), ^ ^ ^
„ 16 ch tt-ummiftchenabfällc. bcspounen (weich),
„ 17 Vntcn! (öummiabsälle, vulkanisiert,
,, 18 a chftttninisehuche,
„ 18 b ^urn und Tenuisschuhemit Gummisohlen,
„ 18 c- Schlauch' miss Slviseinlagen (ohne Eifert),
„ 18 d andere Weichgi'mmi Abfälle mit Stoffeinlagen (ohne

Eisen oder Drahtein lagt),
„ 18o gummierte Regenmäutel-Stossabfalle,
„ 18 t' Kw atzen stoche, Unterlagen und sonstige gmnmicrteStoffe,

. * Mit Gefängnis bis zn einem Jahre oder mit Geldstrafebis
, zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

1.
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite

schafft, beschädigtoder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft, kodcr ein anderes Veräußerungs- oder Erwerbs¬
geschäft über ihn abschließt;

3 iver der Verpflichtung, die beschlagnahmtenGegenständezu
verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwidcrlwndelt:

4.  wer beit 11 ad) / 5 erlassenen Aussichrungsbestinrmiingn;
zuividerhandelt.

**1 Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er ans Grund dieser
Verordnung verpflichtetist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder

iwissentlich unrichtige oder unvollitändige Angabe;; macht, wird
1 mit Gefängnis bis zu 6 Vlonatcn oder mit Geldstrafe bis zu zehn¬
tausend Mark bestraft, auch können Vorräte, die verschwiegen.sind.
im Urieii für dem Staate verfalle); erklärt »oerd« ;. Ebenso lvird
bestraft, wer vorsäiftich die vor geschriebenenLagerbücherein zu-
rich-ten oder zu führe;; unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er ans Grund dieser Ber-
ordnnng mrpflichteL ist, nicht in der gesetzten Fräst erteilt oder
nnrichtigöoder unvsLständige dlngaben macht, wird mit EKldstrafe
bis zu dreitausendMark oder im Nnvermögenssalle mit Gefängnis
bis zu sechs Monate;; bestraft. Ebenso wird bestraft, lver fal̂ r-
lässig 1 i . r-orgcschriebenen Lagerbüd-er ei>;zurichtenvder zu führen
unterläßt.

Klasse 19 b Kinderioagenreifen, Schllhabsätze, Matten olMe Stoff,
„ 20 a Weichgummi-Absällc, unsortiert, ohne Stoff (iveich),
„ 20 b Weicbgummi-Abfälle, unsortiert, mit Stoff (weich).

R c g c ttc r <t t e. .
Klafft21 Im Lösungsverfahren hergestellte Regenerate,

„ 22 im Säurealkaliverfahren hergestellteRegenerate,
„ 23 in anderer Weise präparierte Abfälle.

8 3.
. Von der Bekanntmachung betroffene Personen.
Bon dieser Bekmintmachnngrverden betroffen:

alle natürlichen und juristischen Personen, Kommunen,
öffentlid -rcchtliche'.e Körperschaftenund Berbärrde, rvelche
Gegenständeder im § 2 aufgeführten Art in (Gewahrsam
haben, aud: roenn sich fakbe Geigen stände unter Zoll-
aussicht befinden: V

befinden sich die Oftgenstände am Stichtage (ß 6) auf dem
Versand, so ist betroffene Person der Empfänger.

§ 4.
Beschlagnahme.

Die von dieser Bekanntmachunglntrofsenen Gegenstände(§ 2)
werden hiermit beschlagnahmt.

Trotz der Beschlagnahmedürfen sie an die durch schristlicchen
Auftrag ansgewiescnen Beanstragteu der Kantschuk-Abrechnnugs-
stellc, Berlin W. 8, Manerstraße 25 verkcnrft oder geliefert
)vevden*).

Tie für die Gummiindustriedurch. Einzelverfügungen des zu-
ständigenKriegsministeriums geregelte Bcrrvendmrg und Verarbei¬
tung dep Gun;miabsällc und Regenerate bleibt unberührt.

8 5.
Meldepflicht.

Die im § 2 bezcicbintenGegemständesind von den im 8 3
bezeichneten Personen zu melden.

Die Meldepflicht umfaßt außer den Angaben über Vorrats-
n;cugeu noch die Beantn:Ortung der Frage, wenr die fremdenVor¬
räte gehörei;, die sitz im Gewahrsamdes Meldepfbichtigenbefinden.

Die Meldepflicht der Gummifabriken;md Regenerierbetriebe
ist durch Einzclvcrfügnng geregelt tvordcn.

8 6.
Meldehestimimurg.

Die erste Meldung hat bis zu in 10. April 1916 für den bei
Begiiut 1. ?lpril 1916 vorhandenen Bestand zu erfolgen. Die
Meldungen sind fernerhin für den 1. Juni 1916, dann fortlaufend
für de»; Ersten jedes zweirfotgendenMonats (1. August, 1. Oktober
nsw.) zu erstatten unter Einhaltimg der Einreühnngsfrist bis zum
.10. des betrefftnd>.n; Monats.

Die eldungen habe;; unter Beimhung der amtlichen Melde¬
scheine für Altgummi und Gnmmiabsälle zn erfolgen, für die
Vordrucke bei ee>; Postanstalten 1. und 2. Klasse erhältlich sind.
Die Bestände sind nackt den vor gedruckten Klassen getrennt lsoweit
genaue Mnuten nicht ermittelt iverdca; können, . schätzungsweise)
aNjVugeben: falls nur cin Schätzungswert angegeben ln erb, ist
dies besonders,m vermerken.

Die monatlicheMeldung der G'mmnifabrikcnund Negenerier-
betriebe lvird hieronrchnickst berührt.

Weitere Mitteilung^ ; irgendwelcher Art darf die Meldung
nicht eitthalten.

Alle aus bei; Meldcg'cheinen geforderten Angaben sind vor¬
schriftsmäßig ;vu machen: die Urschrift der ansgefnllten Mel.de-
jcheine ist an die Kautschnku>eldestelle der Kriegs-Rohstofs-Ab
leilung des Königl-ck' Preußischen Kriegsministcriums, Berlin
W. 9, Potsdamer Straß - 1«> U eiuznreichei;: eine Zweitschrift ist
von den; Milde pflichtigen gesondert aufz-llbeitwhren.

§ 7.
8ag «rbuchführrmg.

lieber die von der V-elannt-.nachung betroffenen Gegenstände
ist ein Lagerbiick) zn führen, aus dem Me 9lea;dernng in den
Vorratsmengen der einzelnen im $ 2 ansgesührten Klasse1; und
die Verwendung diesec Mengen crsickruicki sein mnst. Das Lager-
ln»chi ist für jeden. Meldez.eitpnnit abznsch-ließ-ei;.

8 8.
Ausualimrn.

Ansgenommrn. von dieser Bckatmcknachnitg find die Vorräte der
im § 2 bezeichneten Klassen.d ie boi eilt und derselbenPerson (8 3)
das Gewicht von 1 kg nicht üüerschrmten.

8 9.
Anfragen.

Anfragen betreffs dieser Bekanntmachungsind- an die Kan!-
schukmeldestelle der Kriegs RohßvosftM-tistlnng des Königlich
Preußischen Kriegsministerinms, Berlin W. 9, Potsda )nrr Straße
10/11 zu richten.

Frankfurt  a . M'., den 1. Achril 1916.
Stellv . Generalkommmido 18 . Armeekorps.

absälle. Ter Wortlaut der Beka;mtmachnng ist m;s unserer
Amtsstube einzusehen.

Ter Gießener Anzeiger, der obige Dckanntnurchungenthält,
ist v-on Ihnen ans Wünschten Interessenten vorzulegen, letzteren
an-ch aus etwaige Fragen eingehendeAirskunftzu geben.

Gießen,  den 1. April 1916.
GroßherzoglichesKreisamt Gießen.

I . V. : Lang ermann.

Bekanntmachung
Nr. W. II. 1700/2 . 16. K. R. A.,

betreffend Beschlagnahme ba «m-
mollener Spinnstoffe nnd Garne

(Spinn - und Webverbot ).

*) Die Nam-.!) der Attfläuftr )verden veröffentlicht)verden.
BcsannlmnchrLAg.

Bctr . : ,.Bcschlagnahn 'e und Bestandserhebung von Altgummi,
Gummiabsällei; und Regeneraten" und „.höchstprsise ft;r
Altgnmnii und Gummiabfälle".

An die Großh. Bürgermeistereiender Landgemeinden
des Kreises.

Z;tdem mir auf die Bekaimtmachung des stellvertretend« ;
G-ei;cralLomn)andos des 18. flrmeelorps verweisen, lwanftragen )vir
Sie , folgendes alsbald ortsüblich zu verösftntlichen.

„Am lBs?1vril 1916 ist eine Bekanntmackmngdes stell¬
vertretende); (Generalkommandos des 18. Armeekorps be¬
treffend: Beschlagnahme und Bestandserhcbtnrg von Alt-
gunrmi, Gnniwiabfällen und Regeneraten" und „Höchst¬
preise für cklltgnnrmi nnd lwttnmrabsätle" erlasse,; ;nordeir.
Tie Beschlagilahnte betrifft: Imkrafttreten der Bekannt-
nrachimg, von der Bekanntniachnngbetro.fsei;e Gegenstände,
Altgirmmi und Gummiabfälle (in; ganzen oder zerkleinert),
von der Bekanntmachung betrofftnc Personen, Besehlag-
nahnrc. Meldepflicht, Meldebestimmnng, Lagerb;ichsührung,
7lusnahmen, Lft;fragen.

Ferner ist verösfesttlicht eine „Bekanntmachung vom
gleiche,; Tatwn über Höchstpreise für Altgummi und Gummi-

Nachstehende Bekanntmachungnürd hiermit auf Ersuchende?
KöniglichenKriegsministeriums mit dem Bemerkenzur allgemeinen
Kenntnis gebracht, daß jede Zuwiderhandlung gege;; die Beßhlag-
nahmevevordnungauf Grund der Bekanntmachungüber die Sicher¬
stellung von Kriegsbedarf vom 21. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl.
S . 357) in Verbindung mit den Ergänzungs-Bekanntmachungen
vom 9. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 645) und vom 25. No¬
vember 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 778) *) und jede Zuwiderhand¬
lung gegen die iVorschriften, betreffend) BestandserhebungUnd Lager-
buchftihrung au! Grund der Bekarintmachung über Vorratserhcbnn-̂
gei; vom 2. Februar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S ^54) in Verbindung
mit den BekanntmackMngen vom 3. September 1915 iReickis-Ges-etz-
blatt S . 549 ) und vom 21. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzblatt
S . 684) **) bestraft lvird, . soweit nicht nach allgemeinen Straf¬
gesetzen liohere Strafen verwirkt sind.

8 1.
Inkrafttretender Anordnungen.

Tieft Belanntnmchung tritt am 1. Llprit 1916 in .Kraft.
Mit dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung werden auf-

gehvben:
1. das Herstellungsverbot für Baumnwllstoffe (W.  II . 1293/6.

15. K. R. A.),
2. a) die Bekanntmachung, lfttreffe;ü> Veräußerung, Berarbci-

tung und Beschlagnahnwvon Baumwolle , Baumnwllab-
güngen und Banmivollgespinsten, vom 14. Angnst 1915
UV. II. 2548,7 . 15. K. R. A3,

h)  die Belauntmachung, betreffend Veräußerung, Verarbei¬
tung und Beschlagnahme, inm Banmivollc, Baumwollab-
gäugen, Baumionllabfällen imb Banntwollgespinsten >ab-
geliirzt Spinnverbottz vom 7. Dezember 1915 (W. II.
1726/11 . 15. K. R. A.), .

3. die allgemeinen Ansnahmebeivisligungcn vom 14. Juli 1915
iW\ II. 948/7 . 15. K. R. A ), von; 20 . August 1915 (W. II.
1200/8 . 15. K. R. A.) und vom 25. Oklrcher 191 > (Vi.  II
3503 10. 1:5. K. R. A3,

4. die Erläuterittvgci; zun; Beleg schein 3, (W.  II . 478/10 . 15.
K. R. A.).

8 2.
Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Bon dieser Bekallutmachuug sind betroffen:
1. Bauuiwolle, Linters, Baumwollabgänge, Baum»

wollabfälle (einschließlich Stripse m;d Kämm¬
linge), auch mit anderen Spiittlstirstfe;;. (Wolle,
Kunstivolleusw.) geunscht, sowie Kuustbailmivolle,
und zwar ohne Rücksicht darauf, ob sie roh, ge¬
färbt oder gebleichtsind:

2. sämtliche Garne, Zivirne und deren Msälle (Putz-
fäbcii, Reinfäden u. dgl.tz die aus den rwrge-
nannten Bauuttvollspinnstofftnbestehen oder einen
Zusatz voi; Baum'w)llspinnstvffen entl)allen.

8 3-
Beschlagnahme.

nach-
stehe den

kurz
„Damnwoll-
spinnstoffe"

genannt.

Tie im ^ 2 ausgciührt-en BauM-:oollspilI))stofft, Garne, Slntntf,
Garn- und Zwirnabfälle werden hiermit beschlagnahmt:

Bon dieser Beschlagnahmebleiben sr-ei — abgesehen von der
im 9 verfügten Arbeitseiuschräntnng — :

1. Webereikehricht:
2. Ktlnstbaumwolleaus Lumpen und Stofsabfällen ; für diese

gelten besondereBeftimnuttlgen:
3. die für de,; eigenen Betrieb von Reißereien, BauiMvoll-

spinnereien, -znnrnereie;;, -w-ebeveien und tvirkereiennötige,;
Moirgen von Putzbauimvvlle sowie ferner die am 1. April
1916 in sonstigen Betrieben vorrätigen Putzbannttvollbe-
stände; ^

*) Mit Gefängnis bis zn einem Fahr oder mit GÄüstrase bis
z-u zehntausend Mark lvird, sofern nicht nach allgememm Straf¬
gesetze,; höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegeilstand beiseite»
schafft, beschädigt oder zerstört, venve;rdet. verkauft oder tauft
oder ein anderes Veränßerungs- oder Enverbsgr-schüft über
ihn abschließt: , ,

3. Iver der Verpflichtung, die beschlagnahnrten Gegenstände zu
verwalire;; und pfleglich zn belwndelu. znwiderhandelt:

'4. iver den nach 8 5 erlassenen Al^ ftihrnnqsbeftimmnngenzu-
widerhandell.

**) Wer vorsätzlich die Auskmlft, zu der er aus Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
oder wissentlichunrichtige oder unvollftändige Angaben macht, lvird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
zehntausendMark bestraft, auch können Vorräte, die verschwiegen
sind, im Urteil für dem Staate verfallen erklärt merten. Ebenso
lvird bestraft, iver vorsätzlich die uorgefchriebenei; Lagerbiicher ein-
zurichtenoder zu führen unterläßt.hl«* Riŝ kiinft. zuWer fahrlässig die Anskurrft, zu der er aus Grund dieser Ver¬
ordnung verpflichtetist, nicht in der gesetzten Frist erl.ält "der im-
richtige oder unvollständige Angaben macht, lvird mit Geldstrafe
bis zu dreitausendMark oder im Unvermögeusfatie mit Gefängnis
bis zn sechs Monaten bestraft. Ebenso lvird bestraft, wer vorsätzlich
die vorgeschriebenen Lagerbücher cinzirrichten vdrr zir sülzen nntttH
läßt.

1 i



4. dem 1. Januar 1016 aus dein Ausland cingeführn
LmterS und Kunstbanmwvlle, ferner sonstige nach dem
15. Juni 1015 ans dem Ausland eingeffchrteBanrnnwll-
spinnstoffc, daraus hergestellte Garne, sowie nacf> dem
15. Juni 1915 aus dem Ausland einqefü'hrte Garne, voraus¬
gesetzt, das; die Einfuhr der >kriegs-Rol-stvff-dlbteiluug des
Königlich PreußischenKriegsministeriums nachgewiesen wer¬
den kann. Tie von der deutschen.Heeresmacht besetzten feind¬
lichen Gebiete, sowie das zum Deutschen Reiche gehörige
Zollausland gelten nicht als Ausland im Sinne dieser Be¬
kanntmachung:

5. tvollgemischte Strickgarne: für diese gilt jedoch die Bekannt¬
machung, betreffend Veräußern«gs-, Verarbeitungs- und Be
weguugSverbot für Web-, Trikot--, Wirk- und Strickgarne
(IV. I. 761/12 . 15. K. R. A. vom 31. Dezember 1915) ;

6 . Nähfadcn, Stopfgarne, Crepegarne, Frottegarne, genoppte
send geschmelzteGarne — sämtlichunter der Voraussetzung,

, daß sie schon vor dem l . April 1916 fertiggestellt waren
!>md nicht gegen Belegscheinbezogen ivorden fiiib. — dürfen
im Inland veräußert und verarbeitet werden, ebenso Stick¬
garne und baumwollene Strick- nud Häkelgarne, die bereits
am 1. April 1916 in lwndelsfertigen Ausmachungen für
den Kleinvcrkansvorhanden waren:

7. offene Ladengeschäftedürfen die am 1. April 1916 bei ihnen
lagernden beschlagnahmtenGarne, möchstcns jedoch 50 kg,
an Haushaltungen und Hansgewerbetreibenoezur beliebigen
Verarbeitung ün eigenen Betrieb in Mengen veräußern, die
bei jedem Einzelverkanf 10 kg nicht übersteigen.

8 4.
Verüußerungs - und Dtrarbeitungsverbot.

Jede Veräußerung, jede Verarbeitung und jede Veränderung
der beschlagnahmtenBanmwollspinnst>efse, Garne. Zwirne, Garn-
imd Zwirnabfälle ist verboten. Nicht gestattet ist namentlich

das Mischen, Bleichen, Färben, Einfetten und Verspinnen
beschlagnahmterBanmlnvllspinnstosse, ferner die .Herstellung
von Watte,

das Weben, Wirken, Stricken, Klöppeln, Flechten, Veredln
(K. B . Bleichen, Färben nsw.), Spulen , Zetteln, Schliche
ten. Neben und Reißen beschlagnahmterGarne, Zwirne
Und Garn- und Zwirnabfälle.

8 5.
Aufträge von .Heeres - und Mtunnchehörden.

Tie Veräußerung und Verarbeitung beschlagnahmterBaum-
wollspinnstoffe und Garne ist gestattet zwecks Erfüllung von Aus
trägen von Heeres- oder Marinebehörden gegen amtlichen Beleg
schein3. Für das Verfahren bei der Ausfertigung des Belegscheines
sind die jeweiligen, vom Königlichen Kriegsministerium veröffent¬
lichten „Erläuterungen znm Belegschein 3" maßgebend. Bevor
nicht der Belegschein, ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrie¬
ben Und von der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des KöniglichPrenßi-
schein Kl« gsministerrums genehmigt, deni Lieferer vorliegt, oars
dieser mit der Verarbeitung beschlagna-hm>ter Baumwollspinnstosfe
oder Garne nicht beginnen. Vordrucke zum Belegschein 3 find beim
Webstoffmeldeamt der Kriegs-Rohstofs-Abteilnng des Königlich
Pvcußifch.en Kriegsministcriums, Berlin SW . 48, Verl. Hede-
wannstt. 11, erhältlich.

Ohne Belcgfchein dürfen Garne, die ausschließlichaus Baum-
wolbrbfÄlen (ohne Stripse und Kämmlinge) oder Knnstbanm-
tvalle bestehen, zur Erfüllung von vor dem 1. April 1916 ab¬
geschlossenen mittelbaren oder unmittelbaren dlnsträgen von
Heeres- oder Marinebehörden verwendetwerden, vorausgesetzt, daß
auch alle Zwischen- und Unterverträge vor dem 1. April 1916 ab
geschllossen ivorden sind. Diese AufchLgesind auf dem vorgeschrie¬
benen amtlichen Vordruck (Meldeschein Nr. 7), der beim Web-
ftoffmeldeamtder Kriegs-Rohstoff-Abteilung des k̂öniglich- Preußi¬
schen Kricgsminisberiuzns, Berlin SW . 18, Verl. Hedeinannstr. 11,
erhältlich ist, bis jyum 10. 2lpril 1916 der Kriegs RohstoN-Abtei-
lung des Königlich Preußischen Kriegsministerrums anzuineldcn.

Beschiagnalnnte Linlers dürfen ohne Belegschein, jedoch nur
mit OKnelnmgung der Kricgs<cheinikalien Aktiengesellschaft, Ber¬
lin W , Köthencr Sir . 1/4, zu Nitrierbaunmwlle verarbeitet
werten.

8 6.
Ausnahmen vom Beränßerungsvcrbot.

Trotz der Beschlagnahmeist die Veräußerung von Bauinwoll¬
spinnstoffenund Garnen (außer zur Erfüllung von Aufträgen der
Heeres- oder 27üarinebelwrheu, § 5) noch in folgenden Füllen,
erlaubt:

1. Auf Grund einer von der Kriegs-Rohstoff-?lbteilnng des
Königliche Preußischen Kriegsministcriums erteilten Aus-
nahmcbewilligung, die durch einen amtlichen Freigabcschein
nach gewiesen wird.

2. Baumwollabsälle (mit Ausnahme von Strichen und Kämm
lingcn) sowie Kunstbaumwolleaus gerissenen Fäden dürfen
beliebig veräußert werden, unterliegen jedoch« dem Ver
arbeitungsverbot.

3. Sonstige Baumwollspiunstoffe dürfen von Selbstverarbeiter
zu Selbstverarbeitcr veräußert werden, unterliegen jedoch
den: Verarbeituugsverbot.

Die Veräußerung derjenigen Liuters, die eurer sonder
beschlagnahme unterliegen, richtet sich nach den in der

> Beschlagnahmeverfiiguug getroffenen Bestimmungen.
8 7.

dius nah men vom Verarbt'iNmgsvi 'rbot.
Trotz der Beschlagnabineist die Berarbeitmrg von Baum,voll

sikinnstossen und Garnen außc'r zur Erfüllung- von Aufträgen der
Heeres - oder Ma rin ebe Hörden, ^ 5) noch m folgen deu Fällen
erlaubt:

1. Beschlaguabinle Baumwollspiunstoffe u.ud Garne dürfen
gegen einen von der Niegs -RohstvN-Abteilung erteilten
Frcigabesci ein >8 6 Ziffer 1) verarbeitet ioerden.

2. Baunnvoliwinnercieis und -zwirnereren dürfen Baum voll
seile und Spindelschnüre für deii Bedarf ihres eigenen Be
tricbes Herstellen.

3. Baiunwollcne Ketten, die bereits am l . März 1916 als
Knänelwarps oder aus Zettelbäumenvchr Webbäuinenvor¬
handen ivaren und durch das Inkrafttreten dieser Bekannt- !
machnng der Beschlagnahmeversalleu. dürfen mit (Moruon,
die keinem Verarbeitungsverbvtunterliegen. Oder mit solcknm
besth-taguahmtei'. Baumwollgarnen ausgearbeitet ioerden, die
sich mn 1. April 191.6 ine Besitz der Webern befanden, und
nickt gegen Bêlegschein3 bezogen sind.

4. .Haushaltungen und .Hausgewerbetreibendedürs«ni (Karne,
die sb ani 1. April 19141 für eigene Rechnung im Gewaln
sam haben, im eigenen Bi'trieb' zu beliebig'n Mzeugßvissen
ausarbeiten, cs sei deiru, daß die Garne «regen Belechchein
bezogen ivurden oder daß, bei der .'miueisuiig der (̂ arne
etivos anderes bestimmt ist. Ferner ist ihnen die Bcrarbei
Ii.ng derjenigen Garne gestattet, die sic gemäß $ 3 Ziffer 7
in offenen Ladengeschäften erwerben.

8 8.
Borratssvinnen

Auch- ohne Belegschein oder Freigabeschcindürfen Baumivoll
svinnereien bis auf Widerruf ^ umunülabjälle, jedockf nicht
Stripse und Kämmlinge, und Kunstbauniivolto mit Ausnahme
von KNiislbaumwoileaus gerissenen Fäden zu (Harn verarbeiten.
Die hergestelltenGarne sind beschlagnahmt.

Die Kriegs-Rohstoff /'lbteilung des König lickr Preußischen
Kriegsministeriums kann diese Ermächticplngzum Äorratsspinncn
durch allgemeine Anordnung oder durch Einzel Verfügung erweitern,
solvie ans andere Banmwollspimistoffe und aus «andere Betriebe
ausdehuen.

8 9.
Arbeitseinschrailtung.

Die Verarbeitungvon Bamnwollspinnstoffenoder Garnen nach
88 -3, 5, 7 und 8 dieser 'Bekanntmachungwird au. solgcirdc Bedin¬
gungen geknüpft:

1.. Bmunwollspinucreien dürfen monatlich höchstens 20 v. H.
derjenigen Baninwallgartzmengc ansertigen, die sie in der
:'.eit vorn 1. April 1914 bis 30 . Juni 1914- iiri monatlichen
Durchschnitt hergestellthaben.

Werdeil ('larne aus Bauuvvollabfälleu oder Kunstbaum-
wolle ohne Beinlischung voll Baumivolle, Baumwollabgän-
gen, Stripfen und Kämmlingen hergestellt, so werden diese
Olarne ulrr init ihrer halbell Gel nichts grenze aus das zu¬
lässige Monaisquantum in Mvechnmig gebracht1).

2.  dNcchanijcheBanmuwllWebereien, -Wirkereienuild -stricöereicn
dürfen monatlich lwchstcnsso viel 2lrbeitsmaschi neu stunden
arbeiten, als der Zahl der Arbeitsnraschinen(Webstühle,
Mailleusw risw.), welche am 4. August 1915 auf Baum¬
wolle liefen, iilultipliziert mit 50, entspricht̂ ).

Die ^ .Kriegs-Rohstoss--Abteilimg des Königlich Preußischen
Kriegsministcriums kann im Einzelfall die betroffen eil Betriebe von
der Arbeitscinschräilkungganz ob'r in gewissemUmfaugeentbinden.

Bis zum 10. eiircs jederi Monats , erstmalig znm 10. Mai
1916, haben Baumwollspinnereien über Menge, Art imd Nummer
der im vergangenen Monat init oder ohne Belegschein erzeugten
Baumwollgarne, mechanischeBauwollwebereien, -Wirkereienund
-strickereiell über die Zahl der Ar bei tsmaschinen stunden, die sie im
abgelauseuen Monat gearbeitet haben, Anzeige zn erstatten. Di^
erforderlichenVordrucke«Belegschein Nr. 6) sind beim Webstoss
Meldeamtder Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischell
Kriegsministeriums, Berlin SW . 48, Verlängerte Hedemannstr. 11,
anzufordern.

Beispiele:
Tie Spinnerei X hat in der Zeit vom 1. April 1914 bis

30. Juni 1914 dirrchschnittlich 100000 kg Garn im Monat
gesponnen. Sie dari daher jetzt mmratlich 20 000 kg reguläres
Garn unfertigen. Stellt sie jedoch ausschließlichAbfallgarn oder
Knnstbaumwollgarnher, so steht ihr die doppelte Erzeugung --
40 000 kg — frei. Will sie im Motmt nur 25 000 kg Garn aus
Abfällen oder Kunstbaumwolle und daneben reguläres Garn
spinnen, so stellt sich die Berechnung wie folgt:

25 000 kg Abfallgarn kommen nur mit ihrem
halben Gewicht in Ansatz 12 500 kg,

sie darf also noch)>an regulärem Garn spinnen 7 500 ,,
• 20 000 kg.

Ihre tatsächlicheGarncrzeugnng beträgt daher
Absallgarn 25 000 kg,
reguläres Garm 7 500 „

32 Ü00 kg.
2) In der Weberei Y liefen am 4. Aiunrst 1915 100 Web-

stühle aus Baunrwolle, und sie darf daher in einem Monat 5000
Webstuhlstundcnarbeiten. Sic kann also 50 Webstühle still
setzen und die übrigen 50 Webstühle, je 100 Stunden im Monat
lausen lassen oder 75 Webstühle stillsetzenund 25 Stühle je
200 Stunden im Monat laufen lassen nsw.

8 io.
Höchstpreis«.

Die Vcräußeumtg oder Lieferung von Baumnwllspinnstosfeil
und Garnen nach 3, 5 und 6 dieser Betanntmachwig wird nur
gestattet, wenn leine höheren Preise als die in der Bekanntmachling
W. II. 1800/2. 10. K. R. A. festgesetztenHöchstpreise für Baum¬
wolle, Linters, Baumwoltabgcrngc, Bauwollabfälle, Kmistbanni-
wolle und Banmwo-llgaspinnste gefordert und bezahlt >ver den.

'Tics gilt auch dann, wenn vor Inkrafttreten dieser Bekanntmachung
höhere Preise vereinbart sein sollten.

Die vorstehende Bestimmung findet keine Amvendung auf solche
aus dem dluslande eingeführten Baumnwllspinnstofscund Garne,
die -gemäß £ 3 Ziffer 4 dieser Bekanntinachiingdem Veräilßcrungs-
nnd Verarbeituugsverbotnicht unterliegen.

. 8 11.
Meldepflicht und Lagerbuch.

Sämtliche am 1. April 1910 vorhandenenBestände an Banni-
ivollspinnstoffen, Garnen, Zwirnen und Garn.- und Znnrnabfällen
sipd bis zum 10. 'April 1910 dem Weostoffnreldeamtder Kriegs-
Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsininisteriums
anznmelden ohne Rücksichtdarauf, ob sic beschlagnahmt sind
oder nickt.

Auf diese Meldm'g siuden die Vorschriften der Bekanntmackinng,
betreffendBestanrn'rhe'ouug von tierischen und pflanzlichenSpinn¬
stoffen uslv. «W. M. 58/9 . 15. K. R. A.) vom 28. September 1915
mit Nachtrag vom 1. Februar 1910 (W. M. 600/1 . 16. K. R. 2l.)
Anwendung. '

Außer dem vou d̂ .r Meldepflichtigen zu führenden̂ Lagerbuch
über bescklagnahmteBaumwollspiunstoffe und Garne ist ein be¬
sonderes Lagerbnchüber die gemäß 8 3 Ziffer 4 und 0 von dem
Veränßerungs- mrd Verarbeitungsvcrbot ansgenonnnencnrBaum-
wollspinnstoffc und Garne zu führen.

8 12.
Aushang der Bekanutnurchung.

Die in dieser Bekanntmackung gestattete Verarbeitung von
Baumwollspinnstvsfen und Garnen ist nur zulässig, wenn die

.Bekanntmachungin allen Arbeitssälen an sicktvarer Stelle ausge¬
hängt wird. Abdrucke der Beianntmackmng sind beim Webstoss-
meldeaint der Kricgs-RotstoN Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsministcriums, Berlin SW . 48, Verlängerte Hedemannftr. 11,

;erhältlich.
Franks  u r t a. M ., den 1.  April 1916.

Stellv . Generalkommaudo des 18. Armeekorps.

Bekanntmachung.
Bctr . : „Bcschlagnalime baumwollener Spinnstoffe und Garne

(Spinn - und Webverbot)" und „Höchstpreise für Baum-
wollspitmstofscund Banmwollgespinste".

An die Gvotzh. Bürgermeistereiender Landgemeinden
des Kreises Gießen.

Indem ivic auf die Bekanutiuachnugcndĉs stellv. Olcrwral-
Lommandosdes 18. Armeekorps verweisen, beauftragen nur Sie,
folgendes alsbald ortsüblich zu veröffentlichen:

„Das stellv. Generalkommando.des 18. Armeekorps
verüssentlickit eine Betäuntmachuiuî vom 1. April betreffend
Beschlagnahme baumwollener Spinnstoffe und Garne
(Spinn - und Webvcrbot), sic enthält: Inkrafttreten der
'Anoi'dirmuTen von der Bekanntinachnng betroffene Gegen¬
stände, Beschlagnahme, Veränßeriurgs- und Verarbeitungs-
Verbot, Aufträge vou Heeres- und Marinebehörden , Aus-
nahmen vom Vcräußcrungsverbot, Ausnahuren vom Bcr¬
arbei tun gsv̂erbol, Vorrats spinnen, 'Arbcitseinschränkiulg,
Höchstpreise, Meldepflicht und Lagerbnch. Anshang der Be¬
kanntmachung. Ferner ist veröffentlicht eine Bekannt-
inachuug vom gleichenDatum über Höchstpreise für Bauw-
wollspinnstvsseund Baumwoltgespinste. Der Wortlaut dieser
Betauutnlackuug ist auf unserer dlintsstube einznseh-en.

Der Gießener 2luzciger. der obige Bekaimtnmchuuqcmeut-
ljält, ist vou Ihnen auf Wunsch den Interesscitten vorznlegen,

'letzterenauch ans / twaige Fragen cinigchendc Ariskunft zu geben.
Gieße  n, d̂m 1. April 1910.

Großherzogliches5krcisamt Gießen.
I . B . : L an ger mann.

Kricgsministeriunv

Bekanntnulchnng
Nr . U 10/3 . -16 K. R.  A.

betreffend Höchstpreise für Blei.
Vom' 1. April 1916.

Die nachstehende Bekauntiuachungivird auf ltzruud des Gesetzes
iiber den Belagerlmgszustaud voni 1. Juni 1851, in Bayern aus
Grund des Bäuerischen Gesetzes über den Kriegszustand voni.

,5 . November 1912, in Verbindung mit der AllerhöchstenVer¬
ordnung vom 31. Juli 1914.  des Gesetzes betreffend .Höchst¬
preise  von : 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 339) in der
Fassung vonr 17. Dezember 1914 (Reichs -Gcsetzbl. S . 516), in
Verbindung mit der Bekanntmachungüber Aeudernug dieses Ge¬
setzes vom 21. Januar 1915 (Reichs tstesehbl. S . 25), der Bekannt¬
machung zur Fcruhaltung unzuverlässiger Personen vom .Handel

vom 23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 003) zur allge¬
meinen Keimtiris gebracht init dem Bemerken, daß Zuwiderhand¬
lungen gegen diese Bekanntrnachunggemäß den in der An
merkung*) abgedrrrckten Bestimmungen bestraft lverden, sofern nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen an gedroht
sind.

> § 1.
Höchstpreise.

Der Preis der nachstehendaufgeführtcn Gegenstände darf
nicht übersteigenbei:

Klasse 45 . Blei , unverarbeitet,  in festem oder flüs-
sigem / Zilstande, mit einem Reiugelsalt an Blei von mindestens
98 o. H. des Gesamtgetvichtes, Höchstpreis:  62 Mk. für jc
100 Klgr. Gesamtgewicht.

Klasse 40 . Blei , vorgearbeitet,  insbesondere ge¬
walzt, gepreßt, geschnitten, gestanzt, gehämmert, gegossen, mit
einem Reingehalt an Blei von mindestens 98 v. H. des Gesamt¬
gewichts, auch mit anderenStoffen mechanisch verbunden, insbeson¬
dere durch Schrauben, Schmelzen, Löten, Fassen, Ueberziehen. so^
fern das Gesamtgewicht der mit dem Blei verbundenen Stoffe
nicht mehr als 10 v. H. des Meigewichites beträgt. Beisvielc:
Ballast, Gewichte, Kugeln, Röhren, Drähte, Platten , Bleche, Roll¬
blei, Fensterblei, Höchstpreis:  62 Mk. für je 100 Klgr. Ge¬
samtgewicht, zuzüglich einer Entschädigung für Formgebung und
Verbindung, die unter Berücksichtigung der gesamten Verhältnisse,
insbesondere der Herstellungskosten, Verwertbarkeit und Markt¬
lage, keinen übermäßigen Gewinn enthalten darf.

Klasse 47 . Blei in Legierungen , unverarbeitet,
in festem oder flüssigem Zustande, mit einem Reingehalt an Blei
von weniger als 98 v. H. des Gesamtgetoichtes.

Unter lcgiertenr Blei wird ein Material verstanden, das
insgesamt init mehr als 2 v. H. anderen Stoffen verschmolzen
ist und bei welchem Blei dem Gewichte nach gegenüber jedem
anderen in der Legierung verschmolzenen Stoff überwiegt, H öchst-
prcis:  62 Mk. für je 100 Klgr. Dleiinhalt.

Klasse 48 . Blei in Legierungen , vorgearbeitet,
entsprechendden Klassen 46 und 47, Höchstpreis:  62 Mk.
für te 100 Klgr. Bleiinhalt , zuzüglich einer Entschädigung wie
bei Klasse 46.

Klasse 49 . Blei in Altblei,  FehTgüffen . und Abfällen
jeder Art, auch in Legierungen. Als Altblei werden insbesondere
Gegenstände angesehen, die sich in einem Zustande befinden, in

,dcm sic herkömnttichnicht mehr für den durch ihre Gestaltung
gegebenen Zweck benutzt ivcrden, Höchstpreis:  55 Mk. für
je 100 Klgr. Bleiinhalt.

Klasse.50 . Blei in Erzen,  Rückständen (auch Aschen und
Krätzen), Neben- und Zwischenproduktionder Hüttenindustrieund

.der Blei verarbeitenden Industrien, mit einem Bleiqehalt von
mindestens 10 v. H. des Gesamtgewichtes, Höchstpreis:  62Mk.
für je 100 Klgr. Bleiinhalt , abzüglich eines angemessenenHütten¬
lohnes.

Der Preis für: Blei in den ErzengungsVorstufenzn den vor-
genannteir Klassenmuß in einem angemessenenVerhältnis zu den
verordnetenHöchstpreisen stehen.

Wer Blei in d'n Erzeugungsvorstufen zn den vorgenannten
Klassen zu einem Preise veräußert oder ernnrbt, der in keinenc
angemessenen Verhältnis zn den genannten Höchstpreisensteht,
hat auch die Znurngscnteignung seiner Bestände zu gewärtigen.

Bei den vorstehendenPreisen dürfen Gold und Silber nach
dent Tagespreis bezahlt werden.

Ein außer Gold nud Silber im Blei , in den Bleilegicrungen
und in den Bleierzen der Klassen47 bis 50 enthaltener Stvft darf
nur . dann in Rechnung gesetzt uird bezahlt uwrden, ivenn dieser
Stofs dem Gewickte nach mehr als 2 v. H. des Gesamtgewichts
ansmacht. In diescin Falle darf als Preis für das Zusatzmaterial
höchstens der Tagespreis oder, sofern Höchstpreisebestehen, der
Höchstpreisgefordert im5 bezahlt werden.

§ 2 .

Zahlungsbedingungen.
Die Höchstpreisegelten für Barzahlung bei Empfang und

schließen die Berseudungskosten nicht ein. Wird der Kaufpreis
gestundet, so dürfen Jahreszinsen bis zu 2 v. H. über Reichs-
barttdiskoitthinzu geschlagenwerden.

8 3-
Zurückhalten von Vorräten.

Bei Zurückhaltenvon Vorräten mit der Absicht der Preis¬
treiberei ist sofortige Enteigmrng zu gewärtigen.

8 4.
Ausnahmen.

Die.  Kriegs -Rohstoff-Abtei lung des 'Königlich Preußischen
'Kriegsnnnisteriums, Berlin <5)V . 18. Verlängerte Hedemann-
straße 10, kann, insbesondere bei Einfuhr, Ausnahmen von den
Bestimmungen dieser Bekanntmachung gestatten. Nur schriftliche,
auf den Namen der Firma lautende Entscheidungenhaben Gültig¬
keit.

Anträge auf Gestattung von Ausnaknnen und Anfragen,
tvelche die vorliegende Bekanntmachungbetreffen, sind zu richten an

.die Metall -Meldestelle der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des König¬
lichen Kriegsmimstcrinms, Berlin W. 9, Potsdamer Straße 10/11.

§ 5.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachungtritt mit dem 1. April 19.16 in Kraft
Und erstreckt sich mich auf zollfreie Gebiete.

Frankfurt  a . M ., den 1. April 1916.
Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorvs.

*) I. Mit Gefängnis bis zn einem Jahre oder mit Geldstrafe
bis zu zehntausendMark wird bestraft:

1. lvcr die festgesetzten.Höchstpreise überschreitet;
. 2. wer einen andereu zum 2lbschluß eines Vertrages aufsordert,

durch beu die Höchstpreise überschrittenioerden, oder sich zu
cineK solchen Vertrag erbietet:

3 . wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung (§§ 2
und 3 des Gesetzes, betreffend Höchstpreisêbetroffenist, bei-
seitcschafft, beschädigtoder zerstört:

4 . wer der Aufforderungder zuständigenBehörde zum Verkauf
von Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind (8 4
des Gesetzes, betreffendHöchstpreise), nicht nachkommt: ^

5. wer Vorräte an Gegenständen, ff'ir die Höchstpreisefest¬
gesetzt sind, dem zuständigen Beamten verheimlicht,

6. wer den nach 8 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, er¬
lassenen Ansffihrungsbcstiinnnlngenzn widerhandelt.

In den Fällen 2«r. I und 2 kann neben der Strafe an-
geordnet iverWn, daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen
Öffentlichbekanntznmachenist: auch kann neben Gefängnisstrafe
auf Verlust der bürgerlichenEhrenrechteerkannt werden.

Bekanntmachung.
Bctr .': Höckfftpreisefür Blei.

An die Großh. Bürgermeistereien der Landgemeinden
des Kreises.

Indem wir auf die Bekanntmachung des stellvertretsrdeK
Geiicr«ilkmnmandosdes 18. 2lrmeckorps verweisen, lnanftragen wir
Sie , folgendes alsbald ortsüblich zu vcröffeittlick̂en.

„Am . 1. April 1916 ist eine Bekamttmachimgdes stell'
vertretenden Generalkommandos des 18. Arnieekorps be¬
treffend: Höckffthrcisc für Blei erlassen nwrden. Tie Be¬
kanntmachungbetrifft: Höchstpreise, ZahlungSbedincnmgen,
Zurückhaltenvon Vorräten. Ausnahmen. Inkrafttreten. Der
Wortlaut der Bekanntmachungist aus unserer Amtsstube
ein zu sehen."

Der- Gießener Anzeiger, der obige BekanntmachungraüfciU,
ist von Ihnen ans Wunsch den Interessenten vvrMlegen, letzteren
Mch ans etwaige Fragen eingehendeAuskunft zn geben.

G i e ß c n , den l . April 1916.
GrvßberzoglichcsKreisamt Gießen.

I . V. : L an g erma n « .



Ofterbafen -Spende
Hn unsere cleutscken1>Iäclcken unä Knaben

Onsere Soldaten im felcle kaben Eckokolacle uncl Mucker nötig , unsere Verbündeten braucken Eier , um wieder zu Kräften zu kommen;
da müsst ihr zu Ostern verzichten . Mir wissen , ihr tut es gern . I- asst euch das Geld , das eure Eltern für den Osterhasen ausgehen
würclen , schenken , und bringt es dem Koten Kreuz , ^ edes Kind , das uns eine Epencle bringt , erhält ein schönes Erinnerungszeichen , das
es zu Ostern als Orden tragen und damit beweisen kann , dass es auch für unsere tapferen Soldaten et*va6 getan hat.

Die  Vorsitzende des HUce-frauenvemns
vom Roten Kreuz

frau B . Gebhardt.

Der Vorsitzende des Zweigvereins
vom Roten Kreuz

Wiener.

Gaben werden an der Kasse des Roten Kreuzes in der Alten Klinik entgegengenommen. 26146

CrnttCkcilli'sr
Rudolph’s riachf.

GleHen• üeuenweg9 • Tel . 671
musikaHen- u.

ITluslkinslrumenlen Baus
Grammophone

Offizielle Derkaufsftelleder DeuffdienGrammophon-
HkffemGelellläiaft Berlin

zeigt an

Marie Reitz Ww.
Bleichstraße 8 ptr.

<F kfehmüefier Tlachf.
TftarktstrasseS

Meine Spezialabteilung für

Herren-,Jünglings-und Knaben-Kleidung

Blusen und Kinderkleidchen
zum Sticken ReizendeNenbeitensind eingetroffen

und bitten wir um Besichtigung.

ModehausA.SalomenLCie.
SchulstraBe 4. 2519a SchulstraBe 4

Giessener Paedagogium
Individueller Unterricht in kleinen Klassen Sexta -Oberprima.
Arbeitsstunden unter strenger Aufsicht . Vorbereitung auf

Einjährigen - , Primareife - u. Abiturientenexamen
Kinder unt . 14 Jahr , sind durch <i Besuch des Paedagogiums
von der Öffentlichen Schulpflicht lt. minister . Verfüg , befreit.
Schulerheim in groß . Park . — Nur geprüfte akadem . gebild.
Lehrkräfte . Drucksachen Nr. 55 durch Direktor Brackemann,
Giessen , Ludwigstr . 70, in d. Nähe d. Universität Fernruf 633.

Im vergangenen Jahre bestanden von den nur im Paedagogium unter¬
richteten Schülern 1 die Reifeprüfung , 3 die Primarcifeprüfnng,
6 die Einjfthrigenprüfnng nnd 5 die Aufnahmeprüfung in eine
öffentliche Schale , das heisst sämtliche Prüflinge . [1633

bietet eine hervorragende
Auswahl in allen Artikeln

Ich führe nur

erprobte Qualitäten
in soliden  Ausführungen

und guten Paßformen.

Konfirmanden -Anzüge
ein- und zweireihig• in blau, schwarz und farbig

in grosser Auswahl
grösstenteils aus eigenen Stoffen gefertigt

2605»

3 . ofcAmüeAer tlachf.
TharktstrasseS

Heinr. Hahn, Giessen
Samenhandlung für Gartenbau u.Landwirtschaft

Neustadt 8 Telephon 403
Empfehle zur bevorstehenden AUSSAAT in bekannter Qualität:

Erstklassige Gemüsesamen , Blumensamen , Runkelrüben,
spez . Eckendorfer Riesen -Walzen , Futtermöhren , gelbe
und weisse , seidefreie Kleesaaten , wie schlesischen und
Pfälzer Rotklee , Luzerne , provencer , Schwedenklee,
Weissklee und Gelbklee , Grassamen - Mischungen zur

Anlage von Wiesen und Zierrasen . «»,
lllustr .Preisliste aufWunsch franko zu Diensten

Das

Darmstädter Pädagogium
(M. Elias ) ist die erfolgreichste süddeutsche Vor-
bereitangsanstalt für die

Einjährigen -, Primaner -, Fähnrichs - und
Abitnrientenprüfnng (auch für Damen ).

(Seit Kriegsausbruch bestanden 56 Schüler ). [1613ss

verbunden mit

;Atelier iilr feinere Oamenbekleidung.
I Beginn des Unterrichts Montag,den3.April ds.Js.
! Kurse sind : 2041

Anfertigung eigener Garderobe , Unterricht
i im Schnittzeichnen n. Zuschneiden . Gründ-
;• liehe Ausbildung für Haus und Beruf . Vor-
'■r  bereitungen zu den gesetzlichen Prüfungen.

SS
)

Wetzlarer -Weg 17I. — Gegenüber dem Bahnhof.

JerWiillhMh-iiLinllhirbeitsiiiiterrillit
findet vor - und nachmittags statt.

Beginn der nächsten Kurse ÜDtOIltflj], D(R3. 'Jlpfil lülll
Auskunft und Anmeldungen jederzeit.
21« , W . BvättNing , Kaiser-Allee8.

Hustest Du ? »
versäume

keine Mi¬
nute und

kaufe die.
von Millio¬

nen täg¬
lich ge¬

brauchten
Kaiser ’«

Brust-
Cara-

mellen ! Es hilft Dir bei Husten,
Heiserkeit . Katarrh . Verschleimung,
Krampt - und Keuchhusten , daher
hochwillkommen jedem Krieger.

M Zeugnisse vonAerzten undPrivaten . Vor Erkältungen
hist Du geschützt , wenn Du eine
Kaisers -Caramelle i Mund « hast.
Paket 25 Pfg .. Dose 50 Pfg ., Krlens-
packong 15 Pfg - Achte auf die
Schutzmarke 3 Tannen.
Zu haben in Giessen hei <*eorg
Wallenfels , Marktpl.si . An » .
Wallenfels , Marktplatz 17,
Apoth ke e . gold . Engel,Jacob Maternus . ClirUt.
Kieker , Neustadt ,T. liepp-ler nnd Ant . Konr Müller
iu‘Lang-Göns Aug . Seibert
und lieh . Kümmel in Wieseck.
Pr . Volk II und Philipp
Kecker VIL . in Heachelhoim.
Wllh . Kühl in Gr.- Buseck.
Th . Keieliiuann , Stadt-Apo-
thekc in Kirtorf . Heinrich
Stelssenbac h in Nor lock.
Wasserdichte WöStkN und

Füßlinge

ßujlde 8jCo.,
Sctoersweg 52.
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